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Einbau eines Blockiersystems bei Erbwaffen
anzeigen

Wenn Sie Ihre geerbten Waffen blockieren lassen missen, missen Sie dies bei der
zustandigen Waffenbehorde anzeigen.

Basisinformationen

Haben Sie erlaubnispflichtige Waffen und/oder Munition geerbt, besitzen keine
Waffenbesitzkarte und konnen auch kein Bedurfnis zum Besitz der geerbten Waffen
nachweisen, missen Sie die Erbwaffen unbrauchbar machen oder mit einem dem Stand
der Technik entsprechenden Blockiersystem versehen lassen. Erlaubnispflichtige Munition
ist unbrauchbar zu machen oder einem Berechtigten zu tberlassen.

Das Blockiersystem muss von einem anerkannten Waffenhandler oder Blichsenmacher
eingebaut werden. Diese stellen Thnen auch einen Nachweis Uber den Einbau aus. Die
Prufung der Konformitét und die Zulassung neu entwickelter Blockiersysteme gemal der
Technischen Richtlinie — Blockiersysteme fur Erbwaffen — erfolgt durch die Physikalisch-
technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Weiterfiihrende Informationen, auch
zum aktuellen Sachstand beztiglich der auf dem Markt erhéltlichen Blockiersysteme,
finden Sie auf der Internetseite der Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) unter
"Weiterfuhrende Informationen”

Gibt es auf dem Markt kein dem Stand der Technik entsprechendes Blockiersystem fur
eine oder mehrere Erbwaffen, kénnen Sie die Erteilung einer Ausnahme von der
Verpflichtung beantragen, alle Erbwaffen mit einem dem Stand der Sicherheitstechnik
entsprechenden Blockiersystem zu sichern.

Voraussetzungen

> Sie haben Waffen geerbt.

> Sie haben ein dem Stand der Technik entsprechendes Blockiersystem in lhre
Erbwaffe(n) einbauen lassen oder kdnnen nachweisen, dass es auf dem Markt kein
entsprechendes Blockiersystem fir alle Erbwaffen gibt.
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Ablauf

Sie mussen den Einbau des Blockiersystems bei der zustandigen Waffenbehdrde

anzeigen bzw. die Zulassung einer Ausnahme von der Verpflichtung zur Einbau des

Blockiersystems beantragen. Reichen Sie die Anzeige bzw. den Antrag zusammen mit den
erforderlichen Unterlagen ein.

Online Beantragung

o

Nutzen Sie den Online-Dienst. Den Link finden Sie unter ,Weitere Informationen* —
Online Service*.

Der Onlinedienst fihrt Sie Schritt fur Schritt durch den Antrag.

Die bendtigten Unterlagen kénnen Sie im Online-Dienst direkt hinterlegen.

Wenn Sie die vollstandigen Online-Funktionen des Dienstes nutzen mdchten, missen
Sie sich mit Ihrem Bund-ID Nutzerkonto anmelden.

Sollten Sie noch kein Nutzerkonto haben, kénnen Sie sich auf der Anmeldeseite
registrieren.

Ohne die Anmeldung mit der Bund-ID ist fur die weitere Bearbeitung des Antrags ein
personlicher Termin in der Waffenbehdrde zur Prifung lhrer personlichen Daten notig.
Nach der Prifung des Antrags bekommen Sie die waffenrechtliche Erlaubnis und die
Rechnung per Post zugeschickt.

Beantragung in Papierform

o

Den Antrag zum Ausdrucken kénnen Sie per E- Mail unter
waffenundjagd@ordnungsamt.bremen.de anfordern oder Sie erhalten ihn vor Ort bei
der zustandigen Stelle in Papierform.

Fullen Sie den Antrag aus.

Die erforderlichen Unterlagen fligen Sie in Kopie dem Antrag hinzu.

Senden Sie alles per Post zu oder geben Sie die Unterlagen vor Ort nach vorheriger
Terminabsprache ab. Der ausgeflllte Antrag sollte bei der zustandigen Stelle
abgegeben werden.

Sie erhalten den Bescheid per Post.

Benétigte Unterlagen

o

o

Personalausweis oder Reisepass (Kopie)
Nachweis Uber Einbau eines Blockiersystems oder Nachweis, dass es kein
Blockiersystem auf dem Markt gibt

Zustandige Stellen

o

Ordnungsamt | Referat 11 - Waffen- und Jagdanqgelegenheiten

= (0421) 361 2144

(0421) 361-10035

= Stresemannstralie 48, 28207 Bremen

» waffenundjagd@ordnungsamt.bremen.de
Rechtssichere E-Kommunikation mehr
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https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-inneres-und-sport/ordnungsamt/ordnungsamt-abteilung-1-ordnungsangelegenheiten/ordnungsamt-referat-11-waffen-und-jagdangelegenheiten-10447
mailto:waffenundjagd@ordnungsamt.bremen.de
https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de

Online Services

o Einbau eines Blockiersystems bei Erbwaffen anzeigen

Gebiihren | Kosten

Die Gebuhren konnen unterschiedlich sein und sind von verschiedenen Faktoren
abhéangig. Weitere Informationen zu Gebuhren finden Sie in der Kostenverordnung fur die
innere Verwaltung. Den Link dorthin finden Sie unter "Rechtsgrundlagen” -
"Kostenverordnung fur die innere Verwaltung (InKostV)".

Fristen & Bearbeitungsdauer
Welche Fristen sind zu beachten?

Es gibt keine Frist.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

4 Wochen bis 8 Wochen

Rechtsgrundlagen

o § 20 Abs. 3 bis 6 Waffengesetz (WaffG)
o § 37a Abs. 1 Satz 3 Waffengesetz (WaffG)
o Kostenverordnung fir die innere Verwaltung (InKostV)

Weitere Informationen

o Blockiersysteme fur Erbwaffen - Physikalisch-technische Bundesanstalt (PTB)

Aktualisiert am 01.09.2025
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https://www.inneres.bremen.de/29510#ewaffe-blockiersystem-erbwaffen
https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/__20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/__37a.html
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/kostenverordnung-fuer-die-innere-verwaltung-inkostv-vom-20-august-2002-190932?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt1/fb-13/ag-133/blockiersysteme-fuer-erbwaffen.html

	 Einbau eines Blockiersystems bei Erbwaffen anzeigen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Ordnungsamt | Referat 11 - Waffen- und Jagdangelegenheiten

	Online Services
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


